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Information zur Beitragsanpassung zum 01.01.2025 

 
Auf dem Gewerkschaftstag der Landesfachgruppe Vermessung wurde beschlossen, die Beiträge mit 
Wirkung vom 01.01.2025 an die Entgelttabelle des TV-L (2022) anzupassen. 
Die letzte Anpassung erfolgte vor 5 Jahren auf Basis der Entgelttabelle des TV-L (2018). 
Der Beitragssatz von ca. 0,25% des Bruttobesoldung/ -vergütung bleibt so bestehen. 
 
Den Großteil der Beiträge führt die Landesfachgruppe ab an 

- den BTB Niedersachsen 
- den BTB Bund 
- den Nds. Beamtenbund 
- den Deutschen Beamtenbund 
- und auch die Bezirksfachgruppen behalten einen Teil der Beiträge für ihre Arbeit vor Ort. 

Während der von den Mitgliedern zu zahlende Beitrag von der Besoldung bzw. Vergütung abhängig 
ist, werden die abzuführenden Beiträge pauschal pro Person erhoben. 
Durch die Erhöhung einiger dieser abzuführenden Beitragsanteile in den letzten Jahren muss die 
Landesfachgruppe mittlerweile ein jährliches Defizit ausgleichen, was aber bislang, aufgrund des 
guten Kassenbestands bewusst in Kauf genommen wurde. 
 
Neben der Beitragsanpassung gibt es noch einige Änderungen bei der Beitragsberechnung der 
Ruheständler: 

- Der BTB-Beitrag wird vom BRH-Beitrag entkoppelt. 
Beim Eintritt in den Ruhestand wird der Beitrag grundsätzlich um 3,- Euro reduziert. 
Es erfolgt keine automatische Mitgliedschaft im BRH mehr, diese muss separat beantragt 
werden, bestehende Mitgliedschaften im BRH bleiben natürlich grundsätzlich erhalten. 
(Siehe dazu auch das anliegende Merkblatt) 

- Für Ruheständler, die kein Mitglied im BRH sind, gibt es keinen Mindestbeitrag von 7,- Euro 
mehr, auch bei Ruheständler in den Beitragsgruppen A/E 7, A/E 8, A/E9 und A/E 10 wird der 
Beitrag um 3,- Euro abgesenkt, was in diesen Beitragsgruppen zur Beitragsreduzierung führt. 

 
Die Beitragsbefreiung für BTB-Mitglieder über 80 Jahre bleibt bestehen. 
 
Auf den folgenden Seiten befindet sich 

- der Beschluss vom Gewerkschaftstag mit der Gegenüberstellung der alten und der 
angepassten Beitragsgruppen. 

- Merkblatt für Mitglieder im bzw. kurz vor dem Ruhestand, Bezirksfachgruppenvorstände und 
Obleute in den Dienststellen 

 
 

Der Vorstand 
der 

Landesfachgruppe Vermessung 



BTB - Landesvorstand - Fachgruppe Vermessung:  
 

Antrag: Beitragsanpassung 2025:  
(Papier am 10.06.2024 so vom Vorstand beschlossen) 
 
- Für die Berechnung der Mitgliedsbeiträge ab dem 01.01.2025 wird die Entgelttabelle des TV-L (gültig ab 2022) 
zugrunde gelegt.  

- Der monatliche Gewerkschaftsbeitrag für Mitglieder des BTB der Landesfachgruppe Vermessung beträgt 
weiterhin ca. 0,25% des Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe (Stufe 3) und ist auf volle 0,50 € zu runden.  

- Die Beitragsstruktur gliedert sich in 16 Beitragsstufen (1 bis 15 und >15). Die Beitragsstufen entsprechen den 
Besoldungsgruppen (siehe Besoldungsordnung) sowie den Entgeltgruppen (siehe TV-L bzw. TVöD – 
Entgelttabellen).  

- Der monatliche Gewerkschaftsbeitrag der Mitglieder ergibt sich aus der Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe 
(Beitragsstufe) des jeweiligen Mitglieds.  

- Der monatliche Gewerkschaftsbeitrag erhöht sich für Besoldungsgruppen mit Zulage um eine Beitragsstufe.  

- Auszubildende, Studierende, Beamtenanwärter und Referendare werden der Beitragsstufe 1 zugeordnet.  

- Teilzeitbeschäftigte Mitglieder mit einer geringeren Reduzierung der Arbeitszeit als 50% erhalten keinen 
Abschlag bei den Beitragsstufen.  

- Ruheständler/Rentner erhalten einen Abschlag in Höhe von 3,- Euro auf ihren monatlichen 
Gewerkschaftsbeitrag.  

Die Beitragsbefreiung für über 80-jährige Mitglieder bleibt bestehen. 

- Beurlaubte und Arbeitslose werden beitragsfrei gestellt.  

- Beitragsfrei ist eine „Schnuppermitgliedschaft“ von bis zu einem Jahr.  

- Der Bezirksfachgruppenanteil beträgt 1,40 je Mitglied/Monat.  

- Eine Überprüfung der Mitgliedsbeiträge erfolgt alle drei Jahre. Die nächste Überprüfung bezüglich 
Beitragsanpassung erfolgt somit im Jahr 2027.  

- Die neue Beitragsgestaltung ist nachfolgend aufgeführt: 
 

Beitragsstufe Besoldungs- / 
Entgeltgruppe 

Bzw. Besonderheiten 

Mitgliedsbeitrag/ 
Monat (bisher) 

0,25% Monat 
Tabelle 2022  

  

1 E1, Auszubildende, 
Studierende, Anwärter, 

Referendare 

5,00 € 5,00 €   

2 A2 / E2 6,00 € 6,50 €   
3 A3 / E3 6,50 € 7,00 €   
4 A4 / E4 6,50 € 7,00 €   
5 A5 / E5 7,00 € 7,50 €   
6 A6 / E6 7,00 € 7,50 €   
7 A7 / E7 7,50 € 8,00 €   
8 A8 / E8 7,50 € 8,50 €   
9 A9 / E9 8,00 € 9,00 €   

10 A10 / E10 9,50 € 10,00 €   
11 A11 / E11 9,50 € 10,50 €   
12 A12 / E12 10,50 € 11,50 €   
13 A13 / E13 11,00 € 12,00 €   
14 A14 / E14 12,00 € 13,00 €   
15 A15 / E15 13,00 € 14,00 €   
16 A16 und höher 14,00 € 15,00 €   

      
 
 
 


